
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1950/12/6 3Ob587/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1950

Norm

JN §49 Abs2 Z5

Rechtssatz

Klagen des Verpächters gegen den Pächter auf Vornahme von Reparaturen am Bestandgegenstand, zu denen sich der

Pächter vertraglich verpflichtet hat, fallen in die ausschließliche Zuständigkeit der Bezirksgerichte.

Entscheidungstexte

3 Ob 587/50

Entscheidungstext OGH 06.12.1950 3 Ob 587/50

Veröff: SZ 23/365
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